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Q n  d e r U ö m .  W a y s . in  G e rm a n ie n  /  A u n g a m /u n d  W l ie im  M ö n ig l.  W a ye s t. keprs-sentsrion
und Lam m er in L ra in  wegen allen und jeden / welche die S t r  affen durch Unter L ra in  m it allerley

 ̂ ^  Vieh/ oder Wägen palNerm/ hiemit anzufügen ;
,Emnach Ihro Kcyserl. Königl. Mayest. zur beständigen Conservation der von Löbl Landschafft discs HertzogthumS Arain schon grösten theilS 
r herqestelten /  und zum allgemeinen Nutzen gereichenden UnterLrainerischen Straffen die von nur besagt Löbl. Landschafft pro tunclo der diSr 

fähligen Erfordernuß enttvorffene /  und kienach lpeciüciette st. kr. pf.
Voneincm Ungarisch-oder Steyrischen Ochsen inäittinÄL . . . . .
Von einet äetto Kuh - - . . . »
Von einem clerro Kalb - - - - .
Von einem Inländisch - zu Marckt treibenden oder erkaufften Ochsen
Von einer cletto Kuh . .  .  . .
Von einem cletto Ka!b . . . . .
Von einem Ausländisch - ein oder mehr jährigen s v. Schwein * - .  .
Von einem 6erro noch nicht jährigen Schwein - - .  .
Von einem Inländisch zu Marckt treibenden/ oder erkaufft-ein oder mehrjährigen Schwein - ^ *
Don einem cletto das noch nicht Jährig - . . . .
Von einem Ausländischen Pferd/ oder Ctutten inciilHn6kL - - ^
Von einem Inländisch-zu Marckt treibenden oder erkaufften Pferd . . .
Von einem Pock /  Gaiß/ Kostraun/ oder Schaaff inclittinettd
Von einem mit Waaren/ oder Pfen wcrthen beladenen Wagen von jenen Pferd/ oder baar bespannten Ochsen

Jedoch sollen davon jene in Unter oder M ittl Krain beaülte sowobl Gülten-Inbabcr/ oder deren Unterthannen/ wem sie ihre ei
gene krochiäkaliefern/ befreyet/ und Wegendes ohnehin leistenden Beytrags von denen Hübeln so weitäiipcnliret seyn /  daß selbe 
jedoch an der erst betreuenden Weeg-Schranckcn sich melden daselbst ein beglaubtes 4 tteU-ttu m daffrs eigene oder deren Unterthannen k>ro- 

seynd den Weeg Mauth - Einnehmer behändigcn /  daffelbe auch gegen einer Mauth-Uallcten auswexlen sollm; Wenn aber jemand 
auß denen begülten/ oder Grund Obrigkeiten/ fremde /  oder eigene zwar dagegen in loco crkauffteWaaren /  oder Pfenwerthen für eigen 
durch ^ttettata ausgeben und damit die Schrancken Mauth zu ckeüauciirensuchen sötte/ ein solcher solle ohne Nachsicht in Betrettungs 
Fahlnichtnurdie clel>auclirte Schrancken Gebühr in Ouplo abführen /  sondern über das nach wegen begangen oder^encierten Lon- 
trabanclo in die willkürliche Straff gezogen werden
Don einem mit Hönig beladenen Wagen von jedem bespannten Pferd oder baar Ochsen . . .

Davon sollen auchdiebegültenichtausgenohmen werden/ weildise einunwidersprcchlichtraücirende Waare ist/ und ein Wagen 
voll eigenes ?rociuLU schwärlich kan aufgebracht werden.
Von einem beladenen Sämb-Pferd inäittm^L - . .  - . . .
Endlich sotten die aus fremden Land entweders/ oder aus Ober-oder InnerLrain/ in Unter-oder M ittl Lrain Reisende zu dem Strassen- 

Bau nichts beytragcnde Fremdeund l?asa8ier8 von jedem bespannt/oder berittenen Pferde die Wceg-Mauth bezahlen mit - - —
Alle die Kays. Kömgl. Waaren sollen von der Weeg» Mault) befreyet seyn/ dagegen .oaren darunter jene Psemverlhen »ncht zu verstehen welche

dene^/re^eErr geliefert werden weil dise bey ihrer -»ere/'r/r- nicht den Kays, sondern ihren eignen Nutzen /"^c^/r'/e f in acht zu nehmen pflegen.
Die mir Bretter/ oder Bau yoltz in Unter Crain abgehende Fuhren sollen gleichfahls von der Weeg' Manch befreyet/ doch aber jedes mahl an den betrettenden Schran

kten. Amt angemeidet / und besehen werden.
Alle dise Schrancken-Gebühr solle in Unter Crain nur einmahl/ und zwar auf der erst betkettenden Schrancken bezahlt dafür aber eine M auth, Volleren gegeben solche 

aber an dem nächst betrettenden Schrancken-Amt ausgewechslet werden. » o  ^
In  allerhöchsten Gnaden beangenehmet/ und derselben die Vollmacht elngeraumet haben dise ausgesetzte leidentliche Gebühr gegen deme einzunehmen / daß ste dise

Strassen jederzeit in guttcn Stand zu erhalten schuldig seyn solle.
Als wird in folge emgelangt Kays. Königl. allergnädigster /re/3/mw„ <r- Wienn den r. hjemik ernstlich verordnet/ daß alle und jede welche dise Unter Crakne-

rische Strassen mit Vieh/ oder Wägen betretten/ besagt-Löbl. Landichafft die ob ausgemessenen-7^ ^ , ltäjsige Gebühr jedoch nur bey einem deren zu disem Ende von mehr er- 
wehnterLobl. Landschafft aufgestelt- und hiernach benanten Schrancken / oder Weeg Mauthcn: als zu Lschernemdl/ zu Möttling zu 7rc»i»ckefcb, Gurgfelv, AynSd/ Neu, 
stadtl/Landstraß/ Weixlburg/Rudnikh/ln der herauf/oder hinunter Reiß ohne außnahm unweigerlich bezahlen: und also eingangs erwehnt allerhöchste Vorschrift gehor
samst befolgen sollen/ wwrtgens dieselbe mit denen in cs»,7-^»<r,-Sachen außgemessenen Bestraffungen gantz unverschout angesehen werden wurden. Laybach den rz. Iu l i j  175a.
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durch versht»

Johann Seyfrid Graf v. Herberstein
L x  L o n l i l io  k ? L ia re o - NeZigs

^cprrllentLtionis ö!c Oumerne. 
Krany Joseph Wenger.




